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Verordnung
über die Aufhebung von Rechtsverordnungen aus dem Zuständigkeitsbereich

der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

Vom 10. Mai 2005

Auf Grund des Artikels 229 § 3 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 des Einfüh-
rungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche in der Fassung vom
21. September 1994 (BGBl. I S. 2494, 1997 I S. 1061), das zuletzt
durch Artikel 2 in Verbindung mit Artikel 4 Abs. 2 des Gesetzes vom
6. Februar 2005 (BGBl. I S. 203) geändert worden ist, in Verbindung
mit § 577a Abs. 2 Satz 1 BGB des Gesetzes über eine Sozialklausel
in Gebieten mit gefährdeter Wohnungsversorgung vom 22. April
1993 (BGBl. I S. 466, 487) und § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Bau-
gesetzbuchs in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I
S. 2414) in Verbindung mit § 16 des Gesetzes zur Ausführung des
Baugesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl.
S. 578), das zuletzt durch Artikel II des Gesetzes vom 18. Dezember
2004 (GVBl. S. 524) geändert worden ist, wird verordnet:

§ 1

Aufhebung von Rechtsverordnungen

(1) Die Verordnung zur Bestimmung Berlins zu einem Gebiet im
Sinne des Gesetzes über eine Sozialklausel in Gebieten mit gefähr-
deter Wohnungsversorgung vom 11. Mai 1993 (GVBl. S. 216) wird
aufgehoben.

(2) Die nachstehenden Rechtsverordnungen werden aufgehoben:

1. Verordnung über ein Vorkaufsrecht Berlins an Grundstücken im
Gebiet Buchholz im Bezirk Pankow vom 20. April 1993 (GVBl.
S. 204),

2. Verordnung über ein Vorkaufsrecht Berlins an Grundstücken in-
nerhalb des Untersuchungsbereichs Eisenacher Straße im Ver-
waltungsbezirk Marzahn vom 5. Januar 1994 (GVBl. S. 46),

3. Verordnung über ein Vorkaufsrecht Berlins an Grundstücken
südlich des Dorfkerns Staaken im Bezirk Spandau, Ortsteil Staa-
ken-West, vom 10. November 1992 (GVBl. S. 340),

4. Verordnung über ein Vorkaufsrecht Berlins an Grundstücken im
Gebiet „Rudower Felder“ nördlich der Landesgrenze im Bezirk
Neukölln, Ortsteil Rudow, vom 2. April 1993 (GVBl. S. 152) und

5. Verordnung über ein Vorkaufsrecht Berlins an Grundstücken
innerhalb eines Gebietes zwischen dem Berliner S-Bahn-Außen-
ring und der Dahme im Bezirk Köpenick (Dahmestadt) vom
2. April 1993 (GVBl. S. 150).

§ 2

Unbeachtlichkeit der Verletzung von Vorschriften

(1) Wer die Rechtswirksamkeit des § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 5 dieser
Verordnung überprüfen lassen will, muss

1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-
ten, die in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs
bezeichnet sind,

2. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

3. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

in den Fällen der Nummern 1 und 2 innerhalb von zwei Jahren, in
den Fällen der Nummer 3 innerhalb eines Jahres seit der Verkündung
dieser Verordnung gegenüber der Senatsverwaltung für Finanzen
schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung
begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten
Fristen werden die in Nummer 1 bis 3 genannten Mängel gemäß
§ 215 Abs. 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des Geset-
zes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 3

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 10. Mai 2005

Der Senat von Berlin

Klaus W o w e r e i t Ingeborg J u n g e - R e y e r

Regierender Senatorin
Bürgermeister für Stadtentwicklung
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplanes 8-1

im Bezirk Neukölln

Vom 19. Mai 2005

Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414) in Verbindung mit § 6
Abs. 5 und mit § 11 Abs. 1 des Gesetzes zur Ausführung des Bau-
gesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578),
zuletzt geändert durch Artikel II des Gesetzes vom 18. Dezember
2004 (GVBl S. 524), wird verordnet:

§1

Der Bebauungsplan 8-1 vom 12. März 2004 für Teilflächen des
Grundstückes Bergiusstraße 22 (ehemaliger Jubiläumssportplatz)
und der ehemaligen Kolonien Alt-Alpental, Frohe Stunde und Son-
nengarten im Bezirk Neukölln wird festgesetzt. Er ändert teilweise
den durch Verordnung über die Festsetzung des Bebauungsplans
XIV-3 im Bezirk Neukölln vom 29. Oktober 1969 (GVBl. S. 2284)
festgesetzten Bebauungsplan.

§2

Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Neu-
kölln von Berlin, Abteilung Bauwesen, Fachbereich Vermessung,
beglaubigte Abzeichnungen des Bebauungsplanes können beim
Bezirksamt Neukölln, Abteilung Bauwesen, Fachbereiche Stadtpla-
nung und Bau- und Wohnungsaufsicht, kostenfrei eingesehen wer-
den.

§3

Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit
etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§4

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-
sen will, muss

1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-
ten, die in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 3 des Baugesetzbuchs
bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

in den Fällen der Nummern 1 bis 3 innerhalb von zwei Jahren, in den
Fällen der Nummer 4 innerhalb eines Jahres seit der Verkündung
gegenüber dem Bezirksamt Neukölln von Berlin schriftlich geltend
machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist dar-
zulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist werden die in
Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß § 215 Abs. 1 des Bau-
gesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung
des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 19. Mai 2005

Bezirksamt Neukölln von Berlin

B u s c h k o w s k y St. Vo g e l s a n g

Bezirksbürgermeister Bezirksstadträtin
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplanes 8-2

im Bezirk Neukölln

Vom 19. Mai 2005

Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414) in Verbindung mit § 6
Abs. 5 und mit § 11 Abs. 1 des Gesetzes zur Ausführung des Bau-
gesetzbuchs (AGBauGB) in der Fassung vom 7. November 1999
(GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Artikel II des Gesetzes vom
18. Dezember 2004 (GVBl. S. 524), wird verordnet:

§ 1

Der Bebauungsplan 8-2 vom 25. Juni 2004 für das Grundstück
Grenzallee 37 im Bezirk Neukölln wird festgesetzt.

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Neu-
kölln von Berlin, Abteilung Bauwesen, Fachbereich Vermessung,
beglaubigte Abzeichnungen des Bebauungsplanes können beim
Bezirksamt Neukölln, Abteilung Bauwesen, Fachbereiche Stadt-
planung und Bau- und Wohnungsaufsicht, kostenfrei eingesehen
werden.

§ 3

Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit
etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-
sen will, muss

1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten, die in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 3 des Baugesetzbuchs

bezeichnet oder die im Gesetz zur Ausführung des Baugesetz-
buchs enthalten sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

in den Fällen der Nummern 1 bis 3 innerhalb von zwei Jahren, in den
Fällen der Nummer 4 innerhalb eines Jahres seit der Verkündung ge-
genüber dem Bezirksamt Neukölln von Berlin schriftlich geltend
machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist dar-
zulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist werden die in
Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß § 215 Abs. 1 des Bauge-
setzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des
Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 19. Mai 2005

Bezirksamt Neukölln von Berlin

B u s c h k o w s k y St. Vo g e l s a n g

Bezirksbürgermeister Bezirksstadträtin
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans XXII-VE 2

im Bezirk Lichtenberg von Berlin, Ortsteil Alt-Hohenschönhausen

Vom 24. Mai 2005

Auf Grund des § 12 Abs. 1 in Verbindung mit § 10 Abs. 1 des
Baugesetzbuchs in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I
S. 2414), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Mai 2005
(BGBl. I S. 1224), in Verbindung mit § 6 Abs. 5 des Gesetzes zur
Ausführung des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 7. November
1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Artikel II des Gesetzes
vom 18. Dezember 2004 (GVBl. S. 524), wird verordnet:

§ 1

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan XXII-VE 2 vom 13. Juli
2004 für das Gelände zwischen Allendorfer Weg, Rhinstraße,
Landsberger Allee und Ferdinand-Schultze-Straße im Bezirk Lich-
tenberg, Ortsteil Alt-Hohenschönhausen, wird festgesetzt.

§ 2

Die Urschrift des vorhabenbezogenen Bebauungsplans kann beim
Bezirksamt Lichtenberg von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung,
Amt für Planen und Vermessen, Fachbereich Vermessung, be-
glaubigte Abzeichnungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans
können beim Bezirksamt Lichtenberg von Berlin, Abteilung Stadt-
entwicklung, Amt für Planen und Vermessen, Fachbereich Stadt-
planung, und im Bau- und Wohnungsaufsichtsamt, kostenfrei ein-
gesehen werden.

§ 3

Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit
etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-
sen will, muss

1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten, die in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs
bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

in den Fällen der Nummern 1 bis 3 innerhalb von zwei Jahren, in den
Fällen der Nummer 4 innerhalb eines Jahres seit der Verkündung
dieser Verordnung gegenüber dem Bezirksamt Lichtenberg von Ber-
lin schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung
begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten
Fristen werden die in Nummern 1 bis 4 genannten Mängel gemäß
§ 215 Abs. 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des Geset-
zes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 24. Mai 2005

Bezirksamt Lichtenberg von Berlin

E m m r i c h L o m p s c h e r

Bezirksbürgermeisterin Bezirksstadträtin
für Stadtentwicklung
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Erhaltungsverordnung
gemäß § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB für das Gebiet „Chamissoplatz“

im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin
Vom 25. Mai 2005

Auf Grund des § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Baugesetzbuchs
(BauGB) in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414)
in Verbindung mit § 30 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetz-
buchs (AGBauGB) in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl.
S. 578), geändert durch Artikel II des Gesetzes vom 18. Dezember
2004 (GVBl. S. 524), wird verordnet:

§ 1

Geltungsbereich

Die Verordnung gilt für das in der anliegenden Karte im Maßstab
1 : 5 000 mit einer durchbrochenen Linie eingegrenzte Gebiet. Es
wird begrenzt durch den Friedhof der Dreifaltigkeitsgemeinde im
Osten, die Jüterboger Straße und Schwiebusser Straße im Süden, den
Mehringdamm im Westen und die Bergmannstraße im Norden. Die
Innenkante der durchbrochenen Linie bildet die Gebietsgrenze. Die
Karte ist Bestandteil dieser Verordnung.

§ 2

Gegenstand der Verordnung

Zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung be-
dürfen in dem in § 1 bezeichneten Gebiet der Rückbau, die Ände-
rung oder die Nutzungsänderung baulicher Anlagen der Genehmi-
gung. Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn die Zusam-
mensetzung der Wohnbevölkerung aus besonderen städtebaulichen
Gründen erhalten werden soll. Die Genehmigung ist zu erteilen,
wenn auch unter Berücksichtigung des Allgemeinwohls die Erhal-
tung der baulichen Anlage wirtschaftlich nicht mehr zumutbar ist
oder wenn die Änderung einer baulichen Anlage der Herstellung des
zeitgemäßen Ausstattungszustandes einer durchschnittlichen Woh-
nung unter Berücksichtigung der bauordnungsrechtlichen Min-
destanforderungen dient.

§ 3

Zuständigkeit

Die Genehmigung wird durch das Bezirksamt Friedrichshain-
Kreuzberg von Berlin erteilt.

§ 4

Verletzung von Vorschriften

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-
sen will, muss

1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-
ten, die in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des Baugesetzbuchs be-
zeichnet sind,

2. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

in den Fällen der Nummer 1 innerhalb von zwei Jahren, in den Fällen
der Nummer 2 innerhalb eines Jahres seit der Verkündung dieser
Verordnung gegenüber dem Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg
von Berlin schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Ver-
letzung begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 ge-
nannten Fristen werden die in Nummer 1 genannten Mängel gemäß
§ 215 Abs. 1 des Baugesetzbuchs und die in Nummer 2 genannten
Mängel gemäß § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Bau-
gesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5

Ordnungswidrigkeiten

Wer eine bauliche Anlage im Geltungsbereich dieser Verordnung
ohne die dafür nach § 2 erforderliche Genehmigung rückbaut oder
ändert, handelt gemäß § 213 Abs. 1 Nr. 4 BauGB ordnungswidrig
und kann gemäß § 213 Abs. 2 BauGB mit einer Geldbuße belegt
werden.

§ 6

Ausnahmen

§ 2 ist nicht auf Grundstücke anzuwenden, die den in § 26 Nr. 2
BauGB bezeichneten Zwecken dienen, und nicht auf die in § 26
Nr. 3 BauGB bezeichneten Grundstücke. Das Bezirksamt Fried-
richshain-Kreuzberg von Berlin unterrichtet die Bedarfsträger dieser
Grundstücke von dieser Verordnung. Beabsichtigt ein Bedarfsträger
dieser Grundstücke ein Vorhaben im Sinne von § 2, hat er dies dem
Bezirksamt anzuzeigen.

§ 7

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz-
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 30. Mai 2005

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin

Cornelia R e i n a u e r Dr. Franz S c h u l z

Bezirksbürgermeisterin Bezirksstadtrat für
Stadtentwicklung und Bauen
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